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Kurztitel 

Suchtgiftverordnung 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 374/1997 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 292/2017 

Typ 

V 

§/Artikel/Anlage 

Anl. 2 

Inkrafttretensdatum 

31.10.2017 

Abkürzung 

SV 

Index 

82/02 Gesundheitsrecht allgemein 

Text 

Anhang II 

Acetyldihydrocodein 

Äthylmorphin 

Codein 

Dextropropoxyphen 

Dihydrocodein 

Ethylmorphin 

Nicocodin 

Nicodicodin 

Norcodein 

Pholcodin 

Propiram 

abgesehen von den in Anhang III bezeichneten Zubereitungen 

die Isomere der in diesem Anhang angeführten Suchtgifte 

die Ester, Äther und Molekülverbindungen der in diesem Anhang angeführten Suchtgifte 

die Salze der in diesem Anhang angeführten Suchtgifte einschließlich der möglichen Salze der Ester, 
Äther und Salze der Isomere 

sämtliche Zubereitungen der in diesem Anhang angeführten Suchtgifte, wenn sie nicht, ohne am 
menschlichen oder tierischen Körper angewendet zu werden, ausschließlich diagnostischen oder 
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analytischen Zwecken dienen und ihr Gehalt an einem oder mehreren den Suchtgiftbestimmungen 
unterliegenden Stoffen jeweils den Prozentsatz von 0,001 nicht übersteigt 

Zuletzt aktualisiert am 

31.10.2017 

Gesetzesnummer 
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